
S ATZ U N G

~b8r das Erheben von Erschließungsbeitrjgen

AuFgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.1986 (BGBl. I S. 2253) in Verbindung mit § 5 der
Hessischen Gemeindeordnung vom 25.02.1952 (GVB1. I S. 11) in der

Fassung vom 01.04.1981 (GVB1. I S. 66) hat die Stadtverordneten-

versammlung der Stadt Bruchk~be1 in ihrer Sitzung am 20.10.1987

Folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Erheben von Erschließungsbeitr~gen

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten AuFwandes F~r Erschlies-

sungsanlagen erhebt die Stadt Bruchk~bel Erschließungsbeitr~ge nach den

VorschriFten des Baugesetzbuches (§§ 127 FF.) sowie nach Maßgabe dieser
Satzung.

§ 2

Art und UmFang der Erschließungsanlagen

(1) Beitr3gsF~hig ist der ErschließungsauFwand F~r die in § 127 Abs. 2
BauGB genannten Erschließungsanlagen in Folgendem UmFang:

I. FUr die zum Anbau bestimmten dffentlichen Straßen, Wege und Pl~tze
ln:

1. Sondergebieten

gem. § 10 BauNVO bis zu einer Straßenbreite

(Fahrbahnen, Radwege, Geh-
wege, Schutz- und Rand-
streiFen) von _7,0 m

2. Kleinsiedlungsgebieten

bei einseitiger ßebcl\Jbarl<eit

11
10,0 m
8,5 m

11

3. DorFgebieten, Wohngebieten,
Mischgebj.eten

a) mit einer GeschoßFl~chenzahl

bis 0,8
bei einseitiger Bebaubarkeit

11
14,0 rn

10,5 m11

b) mit einer GeschoßFlächenzah1

Uber 0,8 bis 1,0

bei einseitiger Bebaubarkeit

11 18,0 III

12,5 m11

c) mit einer GeschoßF1~chenzah1

bis 1,1
11

20,0 m

d) mit elner Geschoßfl~chenzahl

bis 1,2
11 23,0 m
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4. Kerngebieten, Gewerbegebiet2n und

Sondcrgebictcn gern. § 1 B~uN DIS zu Iner Str~Gcn-

breite (Fahrbahnen,

R d~ege, Gehwege,
Sehutz- u. Randstreifen)
von

a) mit einer GcschoOfl~che zahl

bis 1,0

b mit einer GeschoGfljchenzahl

~ber 1,0 b s 1,6
"

c) mi t ein[~r c;c~,cl'loCJr-li-ich ~IZ :,1

Liber J,6 bis 2,0
"

ci) rnj t ci rlerG ces c h CIß f 1;; hc n.e a h 1

iibeL' 2,CJ
"

:;. Illdu::;tr1cc,!cIJICLcll

a) mit C1ncr BaumassenzahJ
b_lc) 3,0

"

b) mit einer Baurnassenzahl

~bcr 3,0 bis 6,0

c) mit einer Baurnassenzahl

Ljb8 r 6,0
'I

11. FUr die bfFentlichen, aus rechtlichen oder tatsbchlichen GrUnden
IILit !(r'aFtf'ahrzcucjen nicht b8r-,JhrIJi3reI1 \lerl<ehJ'~ionlCJgcli i.rlrlCrh;JlIJ
d8r Baug8biptc bis zu einer Breite von G,O ni

TII. FLir cLip ni_chI: zurn rinbau bc~3tirnrntcn
5c1imnelstrcJßen bis zu ci ner 5trilOen-

breite (Fahrbahnen,
Radwege, Gehwege,
5chutz- u. Randstreifen)
lIon

1\.1. Für Parkf1~icheI1,

a) die Bestandteil der Erschlie13ullr~sanlagen i_In 5inl1e 'clon
ZiFf. I und 111 sind, bis zu einer weiteren Breite lIon 6,0 rn

b) soweit sie nicht Bestandteil der in ZifF. I und 111 genannten
Erschließungsanlagen, aber nach stjdtebaulichen Grunds~tzen
innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließungnotwendigsind,
bis zu 15 11. H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden
Grund~:;tljcl<s Flächen,

2lJ,U rn

23,0 rn

25,0 In

27,rJ 111

n,D rn

25,0 111

27,0 rn

27,0 ITI

7-.J-
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\/. flir CrLjnanJagerl,

a) dieBestandteil der Erschließungsanlagen im Sinne von
ZIPf. I bis III sind, bis zu einer weiterenBreite von 6,0 m

b) soweit sie nicht Bestandteil der in ZiPf. I bis 111 genannten
Erschließungsanlagen, aber nach st~dtebaulichen Grunds~tzen
innerhalb der Baugeblcte zu deren Erschließung notwendig sind,

bis zu 15 v. H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) llegenden
GrundstUcksfl~chen.

Werden durch eine Erschließungsanlage Gebiete mit unterschiedlicher

Ausnutzbarkeit erschlossen, so gllt die größere Breite.

Endet eine ErschJießulKjsa:tlaCjcI1llt e.i~1em IlIfencJeharnmcr',so vergrößern

sich die angegebenen Maße PUr den Bereich des Wendehammers auf das

Anderthalb felche, rnincJester-lsober um liJ, CJ m.

(2) Zu dem ErschließungsauGNand nach A~, l gehören lnsbesondere die Kosten
für:

a) den Erwerb und die Freilegung der rljchen rUr die Erschließungsanlagen,

b) die erstmalige Herstellung

der Fahrbahn e_inschließlich des Unterbaus

und der Befestigung der Oberfl~che,

der Rinnen und Randsteine,

der Radwege,

der Gehwege,

eier 13eleuchtungsejnLLchturllJBrI,

der Entwässerungseinrichtunqen,

der Böschungen, Schutz- und Stützmauern

c) den ,i\nsclÜuß an andere Erschließullr]sarÜagen,

d) die Ubernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen.

(3) Der Erschließungsaufwand umfaßt auch

a) den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermbgen bereitgestellten

Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung, wobei zu den Kosten für

den Erwerb der Flächen fUr Erschließungsanlagen im Falle einer er-
schließungsbeitragspflichtigen Zuteilung im Sinne d. § 57 Satz 4,
2. Halbsatz, auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauCB gehbrt;

b) die Kosten PUr die Teile der Fahrbahnen der Ortsdurchfahrt von Bundes-,

landes- oder KreisstraOen, die Uber die Breiten der anschließenden

freien Strecken hinausgehen.
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§ 3

Ermittlung des beitragsf~higen Erschließungsaufwandes

(1) Der beitragsF~hige ErschließungsauFwand (§2) wird nach den tats~ch-

lichen Kosten grunds~tzlich rUr Jede Erschließungsanlage gesondert
ermittelt.

(2) Der Magistrat kann abweichend von Abs. 1 den beitragsF~higen Erschlies-

sungsauFwand FUr bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder
fUr mehrere Anlagen, die FUr die Erschließung der GrundstUcke eine Ein-

heit bilden, insgesamt ermitteln.

§ 4

Anteil der Stadt am beitrags fähigen Erschließungsaufwand

Die Stadt tr~gt 10 v. H. des beitragsf~higen Erschließungsaufwandes.

§ 5

Abrechnungsgebiet

Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen GrundstUcke bilden das
Abrechnungsgebiet. Wird durch Beschluß Jes Magistrates der Erschließungs-

auFwand fUr bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder für mehrere

Anlagen, die fUr die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, ins-
gesamt ermittelt, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage
bzw. der Erschljeßungseinhcit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet.

§ 6

Verteilung des beitrags fähigen Erschließungsaufwands

Der nach § 3 ermittelte ErschließungsauFwand wird nach Abzug des Ant~_ls
der Stadt (§4) auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes (§5) nach den
GrundstücksFlächen verteilt. Soweit in einem Abrechnungsgebiet eine unter-

schiedliche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig ist, wird die Vertei-

lung nach den GeschoßFlächen vorgenommen.

§ 7

Ermittlung der Grundstücksfläche

(1) Als GrundstücksFläche im Sinne von § 6 gilt:

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, 3uf

die der Bebauungsplan die bauliche, gewerbliche oder sonstige (er-

schließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzungsfestsetzung bezieht;

über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausgehende Grundstücksteile

bleiben grundsätzlich unberücksichtigt.
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[J) IAiCllrr cil.] [lC:!Ji]!iln-lejlipiiJrI Ilic!ll hc::;Lchl,

1. bei GrundstUcken, die an die Erschließungsanlage angrenzen, die
FI~che von der Erschließungsanlage bis zu einer TieFe von 50 m,

2. bei GrundstUcken, die nicllt an die Erschließungsanlage angrenzen

oder lediglich durch einen dem GrundstUck dienenden Weg mit die-

ser verbunden sind, die Fljche von der der Erschließungsanlage
zugewandten GrundstUcksselte bls zu einer Tiefe von 50 m; Crund-

stUcksteile, die sich lediglich als wegem~ßige Verbindung zum ei-

gentlichen GrundstUck darstellen, bleiben bei der Bestimmung der
GrundstUckstieFe unberUclcsichtigt, wenn sie an der breitesten
Stelle 15,0 m nicht Uberschrciten

(2) In den Fällen der Buchstaben a) und b) ist bei darUber hinausgreifender

baulicher, gewerblicher oder sonstiger (erschließungsbeitragsrechtlich
relevanter) Nutzung des GrundstUckes zus~tzlich die fiefe der Ubergrei-

fenden Nutzung zu berUcksichtiger" was auch dann gilt, wenn die Bebau-

urH], qewerhlichc oeler sonstiC)e iJ'JblJf1C) erst hel oder hinter der Begren-
zung von 50 m bcglnnt.

(3) Ist ein CrundstUck zwischen zwei Erschließungsanlagen an jeder dieser

Erschließungsanlagen selbständig und ungef~hr gleichgewichtig bebaubar,

so daß es sich um zwei vollständig unabhängige CrundstUcke handelt, so

erstreckt sich die Erschließungswirkung der Erschließungsanlagen jeweils

nur Buf die entsprechende Teilflbche des CrundstUcks, die durch die Mittel-
linie zwischen den Erschließungsanlagen gebildet wird.

§ n

Ermittlung der Geschoßflbchenzahl in beplanten Gebieten

(1) In beplanl:cnGebieten bc~;LimmL~JLch die Cc~,choßfljchen7"hlnilch (1(;n FC81..-

setzungen des Bebauungsplanes. Werden die Festsetzungen des Bebauungs-
planes im EinzelFall ~berschritten, so ist die Geschoßflbchenzahl ent-

sprechend der genehmigten oder vorhandenen Bebauung zu ermitteln.

(2) Ist statt der Geschoßfli:ichenzahleine Baumassenzahl festgesetzt, so ist
sie zur Ermittlung der Geschoßflächenzahl durch 3,5 zu teilen.

(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise festgesetzt,
so ist die Geschoßflächenzahl nach den PUr das Baugenehmigungsverfahren

geltenden VorschriFten zu ermitteln.

(Li) FUr GruncistUckc, ehe jlll Bcbauung::,plml als GemeinbedarFsF.li:ichen ohne Fest-
setzung der GeschloßFlächenzahl oder anderer Werte anband derer die Ge-
schoßflächenzahl ermittelt werden könnte, ausgewiesen sind, gilt 0,8 als
Ceschoßflächenzahl, womit auch die Nutzungsart berOcksichtigt ist. L~ßt

diese Ausweisung nur Friedhöfe, Freibäder, Sportplätze sowie sonstige

Anlagen zu, die nach ihrer ZweckbBstimmung im wesentlichen nur in einer
Ebene genutzt werden können, so gilt 0,5 als Geschoßflächenzahl, womit

ebenfalls die Nutzungsart berUcksichtigt ist.
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(5) Bei GrundstUcken, FUr die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung

ohne ßebaullngFe~tgc5etzt ist oder bei denen die zulhssige Bebauung
im Verhjltnis zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt

0,8 als GeschoGFljchenzahl, womit auch die Nutzungsart berUcksichtigt
ist. Bei tatsjchlich hbherer Ausnlltzunggilt Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(6) CrundstUcke, auF denen nur Garagen oder Stellplhtze zul~ssig sind,
werden mit einer Ceschoßfljchenzahl von 0,3 angesetzt, womit auch die

Nutzungsart berUcksichtigt ist.

(7) Ist cine Geschoßzahl wegen BesolvjerlwÜ des Bauwerksnicht feststell-
bar (z. B. Sporthalle, Lagerschuppen), oder ist die GeschoGhbhe grbßer
als 3, ")0iII,so il3t zur En:ütt UlK] der' Gec:;choßFlhchellz3lÜ;3Uf' ehe BZJu-
masse abzustellen.

(8) Sind auF einem Grundst~ck unterschiedliche Geschoßf'ljchenzahlen, Ge-
schoßz:1fllen oder BaumdsseI1zahlcn 7ul~j~,sirJ, so ist die Ceschoßfl~jchc

unter Beachtung dieser unterschiedlichen Werte zu ermitteln.

(9) In Gewerbe-, Industrie-, Kern- und Sondergebieten(§ 11 BauNVo) werden
ehe crlllil:teltcn CeschoOF'LicllCll um rj 1/.11. erhÖht:, L~enn im AIJrp.chllurlg~:;-
gebiet ~1LIchC;rund~JtLjcke mit 3nderer zuLi,,::;iger Nutzungsart erschlos~Jell
werden.

(10) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn sich ein Bebauungs-
plan in der AuFstellungbeFindetund den VerF3hrensstandi. S. d. § 33
BauGB erreicht hat.

§ 9

[rmi U:luflg der GeschoO Fhichenzahl in unbeplanten Gebie tell

(1) Ist ein Bebauungspian weder vorhanden noch i. S. d. § B Abs. 10 in der
AuFstellung begriffen, so ist die nach § 17 BauNVO FUr das jeweilige

Baugebiet zutrefFende HÖchstgeschoOfl~chenzahl maßgebend, wobei b~nsicht-
lieh der zuljssigen Vollgeschosse darauF abzustellen ist, W3S nach § 34
BauGB unter BerUcksichtigung der in der njheren Umgebung des GrundstUckes

Uberwiegend vorhandenen GeschoGzahl zuljssig ist. Wird die hiernach zu-

ljssige bauliche Nutzung im EinzelFall Uberschritten, so ist die Geschoß-
Fljchenzahl entsprechend der genehmigten oder vorhandenen Bebauung zu
ermitteln.

(2) Bei difFuscr ~~utzung ,'!ird die Ce::~chCJOfli:icheilzahl bei bcbZlutcn Crund~~tLjckcn
nZlch der genehmigten oder vorhandenen Bebauungund bei unbebauten, aber
bebaubaren Grunds tUcken danach ermittelt, was nach § 34 BauGB zul~ssig
ist.

(3) In Gebieten, die auFgrund der vorhandenen im wesentlichen gleichartigen
Bebauung oder sonstigen Nutzung als Kerngebiete mit einer nach § 7 Abs. 2,

als Gewerbegebiete mit einer nach § 8 Abs. 2, als Industriegebiete mit
einer nach § 9 Abs. 2 BauNVO zuljssigen Nutzung oder als Sondergebiete

i. S. d. § 11 BauNVO anzusehen sind, werden die Geschoß flächen um 25 v. H.

erhbht, wenn im Abrechnungsgebiet auch GrundstUcke mit anderer Nutzungsart
erschlossen werden.
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(4) In anderen als Gewerbe-, Industrie-, Kcrn- und Sondergebieten i. S.
v. Abs. 3 sowie in Gebieten mit diFfuser Nutzung gilt die in Abs. 3

vorgesehene Erhbhung f~r Grundst~cke, die ausschließlich oder ~ber-

wiegend (mit mehr als der HjlFte der GeschoßFljchen) gewerblich, in-

dustriell oder so genutzt werden, wie dies in Kern- bzw. Sonderge-
bieten nach § 11 BauNVO zuljssig ist. Dies gilt auch F~r ungenutzte

Grundst~cke, die aufgrund der in der njheren Umgebung vorhandenen

Nutzung ~berwicgend (mit mehr als der HblFte der zuljssigen Geschoß-
Fljchen) gewerblich, industr eIl oder so genutzt werden d~rFen, wie
dies in Kern- bzw. Sondergebieten nach § 11 BalJNVO zuljssig ist.

(5) Die l3eslilllfilungerldC~3 § f3 /\IJ~;~jt/[: ;~) 'I Lne; 7 I'imlcr"! ellt~3pl'ecllencJe/\n-

li\ierxll.Jrlg.

§ ]D

Eckgrumb tijcke

( ) F~r Grundst~cke, die durch mehrere gleichartige Erschließungsanlagen
erschlossen werden, werden die nach den vorstehenden Regelungen er-
mittelten BerechnungsFljchen F~r jede Erschließungsanlage nur mit
zwei Dritteln zugrunde gelegt.

Dies gilt nur, wenn mindestens zwei Erschließungsanlagen voll in der
Baulast der Stadt stehen und

a) FUr eine der Erschließungsanlagen bereits vor InkraFttreten

dieser Satzung Beitrjge fUr die erstmalige Herstellung entrichtet
worden silld oder

lJ) eine Erschließullgsbe.it.rag~3prTicht ciltstaridell ist und noch geltend
gemacht werden kann oder

c) nach dem Inkrafttreten dieser Satzung erstmals hergestellt werden.

(2) Die VergUnstigungsregelungen gelten nicht in Gewerbe-, Industrie-,
Kern- und Sondergebieten i. S. d. § 11 BauNVO sowie FUr GrundstUcke

in unbeplanten Gebieten, die Uberwiegend (mit mehr als der HjlFte der
Geschoßfljchen) ~Jewerbl.ich, industriell oder so genutztwerden oder
werden dUffen, wie dies .inKern- bzw. Sondergebieten nach § 11 BauNVO
zulässig ist.

(3) MehrFach erschlossene GrundsLUcke sind bei gemeinsamer Aufwandsermitt-
lung in einer Erschließungseinheit (§ 130 Abs. 2 Satz 3 BaueB) bei der
Verteilung des ErschlieGungsaufwandes nur einmal zu berUcksichtigen.

§ 11

KostenspalLung

Der Erschließungsbeitrag kann fUr

den Grunderwerb,

die Frei1egun~J,

die h3hrbahn..
-8-



-8-

die r~adi!Je~Je,

die Gehweganlage,

die Parkflächen,

die GrLinanlagen,

die Bel eur::htungsi.fllcJcjer! SOl/ai';

die Entwässerungsanlage~

selbständig erhoben werden.

Ober die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet der Magistrat 1m Einzel-
fall.

,~ 1
~

':i HL

Merkmale der endgUltigen Herstellung der Erschließungsanlagen

(1) Err;ch.ließungsanlagen i. S. cl. § 1n /\bs. 2 ~Jr. 1 bj~3 3 BauCO sind end-
gültig heI'gc;; teU t, wenn ihre r Ucichcll EiCJerlturn der ~;tadt ;oind, sie eine
Verbindung mit dem Ubrigen b fentliehen Verkehrsnetz besitzen und die
folgendenBestandteile und HersLellungsmerkmalc auFweisen:

a) Fahrbahn mit Unterbau und Decke; die Decke kann aus
/\sphalL, Teer, DeUm, PFL'J;3Ler oder cÜlem ;jhnlichcT'
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) beiderseitige Gehwege mit Abgrenzung gegen die Fahrbahn
mit Unterbau und Decke; die Decke kann aus Platten,
PFlaster, Asphaltbelag oder einem ~hnlichen Material
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

c) Entwässerungseinrichtungen

d) Be leucht ~Jngse inr icht un';)en

(2) Erschließungsanlagen i. S. d. § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind endgUltig
hergestellt, wenn ihre Flächen Eigentum der Stadt sind, sie eine Ver-
bindung mit dem Ubrigen bffentlichen Verkehrsnetz besitzen und

a) Parkfhicherl (§ Z Ab8. 1 Ziff. IrI b) entsprechend ,i\bs. 1
Buchstabe a, c und d ausgebaut und

b) GrUnanlagen (§ Z Abs. 1 ZifF. IV b) gjrtnerisch gestaltet
sind.

(3) Die Stadt kann im Einzelfall - soweit sich dies nicht ohnehin aus dem
Inhalt des Bebauungsplanes ergibt - durch Abweichungssatzung bestimmen,
daß einzelne TeileinrichtlJngen ganz oder teilweise wegfallen bzw. die
Herstellung abweichend von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gering-
weI'tiger oder andersartig (z. B. verkehrsberuhigter Bereich) vorgenom-
men llilj.rd.
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